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1
Problemstellung

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind 
kein neues Phänomen. Vermehrte Beach-
tung in der wissenschaftlichen und politi-
schen Debatte finden sie seit den „Gesetzen 
für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ (im Folgenden: Hartz-Gesetze), die 
2003/04 den rechtlichen Rahmen für Leih-
arbeit sowie für befristete und geringfügige 
Beschäftigung lockerten, um deren Einsatz 
und damit das Beschäftigungsniveau ins-
gesamt zu fördern. Schon 2001 hatte das 
Teilzeit- und Befristungsgesetz die Wei-
chen für eine Ausweitung der Teilzeitarbeit 
gestellt. Angesichts dieser Deregulierun-
gen verwundert es nicht, dass der Anteil 
atypischer Beschäftigungsformen seitdem 
deutlich (auf über ein Drittel der Gesamt-
beschäftigung) zugenommen hat. Diese 
Expansion wirft neue Probleme auf, die 
bei der Deregulierung weitgehend aus dem 
Blick geraten waren und sich nun in er-
höhten Prekaritätsrisiken niederschlagen.

Auch der Informations- und Wis-
sensstand zu verschiedenen Problemen 
dieser Beschäftigungsformen hat sich 
in den vergangenen Jahren, u. a. durch 
die Evaluationsstudien zu den Hartz-
Gesetzen, zweifellos deutlich verbessert 
(BMAS 2006). Allerdings dominieren 
nach wie vor Studien zu den einzelnen 
Formen; überblicksartige Darstellungen, 
welche die Veränderungen des Beschäf-

tigungssystems insgesamt und ihre Fol-
gen deutlich machen, sind weiterhin die 
Ausnahme (Keller/Seifert 1995; 2007). 
Außerdem stehen zumeist aktuelle Prob-
leme (vor allem Einkommensdifferenzen, 
Übernahmechancen) im Mittelpunkt; 
demgegenüber werden die langfristigen 
sozialpolitischen Konsequenzen, die so-
wohl auf individueller als auch kollektiver 
Ebene auftreten, nur selten thematisiert, 
obwohl sie inzwischen deutlich zutage tre-
ten. Damit werden Maßnahmen der (Re-) 
Regulierung vernachlässigt,1 die im Ge-
gensatz zur Politik der vergangenen Jahre 
zum Ziel haben müssten, die Integration 
in die sozialen Sicherungssysteme und das 
Niveau der darauf basierenden Leistungen 
zu verbessern. In diesem Kontext geht es 
darum, die Grenzen zwischen Arbeits- und 
Sozialpolitik zu überwinden.

Dieser Beitrag verfolgt drei Ziele. Zum 
einen liefert er einen knappen Überblick 
über die Entwicklung der Formen atypi-
scher Beschäftigung, ihren Umfang und 
ihre sozialstrukturelle Zusammensetzung 
(Abschnitt 2). Zum anderen geht es darum, 
den Forschungsstand zu den mit atypi-
scher Beschäftigung verbundenen Preka-
ritätsrisiken aufzuzeigen (Abschnitt 3) und 
daraus Erkenntnisse für Re-Regulierungen 
abzuleiten (Abschnitt 4). Ausgespart bleibt 
eine Auseinandersetzung mit den wenigen 
theoretischen Ansätzen (Nienhüser 2007; 
Sesselmeier 2007; Neubäumer/Tretter 
2008), die Erklärungen für die Expansion 
atypischer Beschäftigung liefern. Ausge-
klammert bleibt ferner die Frage nach dem 

Zusammenhang von Beschäftigungsni-
veau und atypischer Beschäftigung.

2
Entwicklung und Umfang 
atypischer Beschäftigung

2.1 Einzelne Formen

Seit den frühen 1990er Jahren2 nehmen 
sämtliche Formen atypischer Beschäfti-
gung zu, zu denen hier neben der Leihar-
beit, den geringfügigen und den befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen auch die 
sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit 
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  1	 Eine Ausnahme machte der Juristentag 2010.
  2	 Dieser Referenzzeitpunkt wird gewählt, weil die 

deutsche Vereinigung eine deutliche Zäsur auch 
für den Arbeitsmarkt war.
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gezählt wird.3 Ausgangsniveaus und Dy-
namik der Entwicklung zeigen deutliche 
Unterschiede (Tabelle 1).4

Ähnlich wie in anderen EU-Mitglieds-
ländern ist „reguläre“ Teilzeitarbeit (mit 
mehr als 26 %) die am weitesten verbreitete 
Form (Schmid/Protsch 2009). Ihre lang-
fristige, über die Konjunkturzyklen hinweg 
verlaufende Ausweitung hängt eng mit der 
zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frau-
en zusammen, die über 80 % der Teilzeit-
beschäftigten ausmachen. Überwiegend 
gehen sie Teilzeitarbeitsverhältnisse „frei-
willig“ ein, besonders um berufliche und 
familiäre Aufgaben vereinbaren zu können. 
Ein knappes Viertel nimmt diese Beschäfti-
gungsform jedoch mangels fehlender Voll-
zeitarbeit unfreiwillig wahr (destatis 2009). 

Ungefähr 20 % arbeiten als geringfügig 
Beschäftigte. Nach den Änderungen durch 
die Hartz-Gesetze erfolgte zunächst eine 
deutliche Zunahme (von weniger als 13 % 
auf ca. 20 %); seitdem stagniert die Entwick-
lung auf hohem Niveau. Wegen der unter-
schiedlichen Konsequenzen für die soziale 
Sicherung ist zu unterscheiden zwischen 
ausschließlich ausgeübten und Nebener-
werbstätigkeiten, die zusätzlich zu einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung geleistet werden. Die zuerst genannte 
Variante, die ca. zwei Drittel aller Minijobs 
umfasst, ist in sozialpolitischer Hinsicht we-
gen der unzureichenden sozialen Absiche-
rung wesentlich problematischer.5 

Im Vergleich zu Minijobs ist das Aus-
maß (ca. 700.000) der Midijobs deutlich 
geringer; die Zahl liegt fast in der Größen-
dimension der Leiharbeit.

Befristete Beschäftigung hat trotz ver-
schiedener Deregulierungsschritte auf le
diglich ca. 10 % zugenommen. Ursprüng- 
liche Befürchtungen einer massiven Ex- 
pansion infolge der Deregulierungen sind 
nicht eingetreten; allerdings sind bestimm-
te Gruppen (vor allem jüngere Arbeitneh-
mer beim Eintritt in den Arbeitsmarkt) 
überproportional häufig betroffen. Von 
zentraler Bedeutung ist die Frage, ob der 
Übergang in ein unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis gelingt.

Leiharbeit 6 umfasst im Vergleich 
zu den anderen Formen nur ein kleines 
Segment des Arbeitsmarktes (Ende 2010 
knapp 3 % der Gesamtbeschäftigung), 
hat aber seit ihrer Deregulierung durch 
die Hartz-Gesetze sehr kräftig zugenom-
men. Die hohen Zuwachsraten, die den 
Gesamtumfang in den 2000er Jahren ver-

doppelten, sowie die erhöhten Prekaritäts-
risiken im Vergleich zu Beschäftigten im 
Normalarbeitsverhältnis (NAV) und der 
eingetretene Funktionswandel (Seifert/
Brehmer 2008; Holst 2009, 2010) erklären 
das große Interesse der Öffentlichkeit an 
dieser Form. Sie ist in stärkerem Maße als 
andere Formen konjunkturabhängig.7 

  3	 Diese Beschäftigungsformen gelten üblicherwei-
se in Abgrenzung zum Normalarbeitsverhältnis 
(NAV) als atypisch (Keller/Seifert 2007). Nicht in 
die weiteren Betrachtungen einbezogen werden 
Freelancer, Ein-Euro-Jobber und Praktikanten so-
wie Solo-Selbstständige.

  4	 Die Datengrundlagen weisen Unterschiede hin-
sichtlich ihrer Fristigkeit auf. Während etwa für 
Leiharbeit lange Zeitreihen vorliegen, ist dies für 
Mini- und Midijobs nicht der Fall. 

  5	 Die Daten enthalten eine unbekannte, Schätzun-
gen zufolge auf mindestens ein Viertel zu veran-
schlagende Zahl von Studierenden und Rentnern, 
für die die Probleme der sozialen Sicherung weni-
ger bedeutsam sein dürften.

  6	 Leih- und Zeitarbeit werden häufig synonym 
gebraucht. In Analogie zum Arbeitnehmerüber
lassungsgesetz verwenden wir nur den Begriff 
Leiharbeit.

  7	 Der erheblichen Zunahme folgte 2008/2009 eine 
deutliche Abnahme, die bereits 2010 wieder in ei-
nen Zuwachs mündete und bis Oktober auf einen 
neuen Höchststand von 923.000 kletterte (BZA 
2010).

Tabelle 1: Entwicklung der Formen atypischer Beschäftigung
Teilzeitarbeit1) Geringfügig Beschäftigte2)3) Leiharbeit2) Befristet Beschäftigte 

(ohne Auszubildende)

Beschäf­
tigte  

insgesamt

Anteil an 
Beschäf- 

tigten

Anteil an 
Beschäf-

tigten

Aus
schließlich 

geringfügig 
Beschäftige 

Anteil an 
Beschäf-

tigten

Anteil an 
Beschäf-

tigten

Beschäftigte 
(ohne Aus­
zubildende) 
insgesamt

Anteil an 
Beschäftigten 
(ohne Auszu

bildende)
Jahr in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in %
1991 33.887 4.736 14,0       134 0,4 32.323 2.431   7,5 
1992 33.320 4.763 14,3       136 0,4 31.891 2.495   7,8 
1993 32.722 4.901 15,0       121 0,4 31.151 2.221   7,1 
1994 32.300 5.122 15,9       139 0,4 30.958 2.322   7,5 
1995 32.230 5.261 16,3       176 0,5 30.797 2.388   7,8 
1996 32.188 5.340 16,6       178 0,6 30.732 2.356   7,7 
1997 31.917 5.659 17,7       213 0,7 30.436 2.453   8,1 
1998 31.878 5.884 18,5       253 0,8 30.357 2.536   8,4 
1999 32.497 6.323 19,5     3.658 11,3 286 0,9 30.907 2.842   9,2 
2000 32.638 6.478 19,8     4.052 12,4 339 1,0 31.014 2.744   8,8 
2001 32.743 6.798 20,8     4.132 12,6 357 1,1 31.176 2.740   8,8 
2002 32.469 6.934 21,4 336 1,0 30.904 2.543   8,2 
2003 32.043 7.168 22,4 5.533 17,3 4.375 13,7 327 1,0 30.513 2.603   8,5 
2004 31.405 7.168 22,8 6.466 20,6 4.803 15,3 400 1,3 29.822 2.478   8,3 
2005 32.066 7.851 24,5 6.492 20,2 4.747 14,8 453 1,4 30.470 3.075 10,1 
2006 32.830 8.594 26,2 6.751 20,6 4.854 14,8 598 1,8 31.371 3.389 10,8 
2007 33.606 8.841 26,3 6.918 20,6 4.882 14,5 731 2,2 31.906 3.291 10,3 
2008 34.241 9.008 26,3 6.792 19,8 4.882 14,3 794 2,3 32.232 3.106   9,6 
2009 34.203 9.076 26,5 6.993 20,4 4.932 14,4 610 1,8 32.558 3.026   9,3 
1) jeweils April.
2) jeweils Ende Juni.
3) Mini-Jobs auf 400 € Basis. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, F 1, Reihe 4. 1. 1., verschiedene Jahrgänge und  
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath= struktur,sfgsuchergebnis.csp;  
Bundesagentur für Arbeit, http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/b.html.
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2.2 Gesamtumfang  
und Struktur 

Der Gesamtumfang atypischer Beschäf-
tigung lässt sich nicht einfach durch Ad-
dition der einzelnen Formen bestimmen, 
da Überlappungen auftreten können 
(z.B. Teilzeit und Befristung). Er ist seit 
den frühen 1990er Jahren von ca. 20 % 
auf inzwischen mehr als ein Drittel der 
Gesamtbeschäftigung gestiegen (Breh-
mer/Seifert 2008).8 Von einem nur mar-
ginalen Segment, das in Analysen des Ar-
beitsmarktes vernachlässigt werden kann, 
kann also längst nicht mehr die Rede sein. 
Anders formuliert: Das NAV stellt den ab-
nehmenden Regelfall, atypische Formen 
stellen den zunehmenden Ausnahmefall 
dar. Der Beschäftigungszuwachs im kon-
junkturellen Aufschwung zwischen 2005 
und 2008 ging zu einem erheblichen Teil 
auf das Wachstum vor allem der Minijobs 
und der Leiharbeit zurück (Statistisches 
Bundesamt 2008). Ähnlich verlief die Ent-
wicklung in der konjunkturellen Erholung 
2010.

Daher beschreibt die Begrifflich-
keit „Pluralisierung/Differenzierung der 
Beschäftigungsverhältnisse“ die Entwick-
lung zutreffender als „Krise“ oder sogar 
„Erosion“ (für andere: Kommission für 
Zukunftsfragen 1996). Der langfristige 
Wandel der Beschäftigungsstrukturen 
und -formen wird sich wegen der zu er-
wartenden weiteren Tertiarisierung der 
Wirtschaftsstruktur sowie steigender 
Frauenerwerbsquoten fortsetzen, was 
aber nicht bedeutet, dass das NAV obsolet 
wird. Im Übrigen stellt in dieser Hinsicht 
die Bundesrepublik keinen Ausnahmefall 
dar: Unabhängig vom Typus des Wohl-
fahrtsstaates (sozialdemokratischer, kon-
servativer oder liberaler Prägung) ist in 
den EU-Mitgliedstaaten eine Zunahme zu 
konstatieren (Schmid/Protsch 2009; Sen-
genberger 2010).9

Die sozialstrukturelle Zusammenset-
zung der Gruppe atypisch Beschäftigter 
(u.a. nach Alter, Geschlecht, Qualifikati-
on, Branche) unterscheidet sich von der 
in NAV (zusammenfassend Bellmann 
et al. 2009). In sämtlichen Formen – mit 
Ausnahme der Leiharbeit – sind Frauen 
mehr (Teilzeit) oder weniger deutlich (Be-
fristung) überrepräsentiert. Die Mehrzahl 
der Frauen (57 %) arbeitet in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen, sodass für 
sie von einem „neuen NAV“ gesprochen 
werden kann; die geschlechtsspezifische 

Segmentation des Arbeitsmarktes (Sengen-
berger 1987) bzw. die Trennung in Insider 
und Outsider (Lindbeck/Snower 2001) und 
ihre langfristigen sozialen Konsequenzen 
werden durch die Ausweitung dieser For-
men verstärkt.

In Bezug auf das Qualifikationsniveau 
sind Arbeitnehmer ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung häufiger vertreten als 
solche mit Abschluss. Hinsichtlich des 
Alters sind alle Gruppen betroffen; aller-
dings sind jüngere Arbeitnehmer (15 bis 
24 Jahre) mit befristeten oder Teilzeitver-
trägen überrepräsentiert. Weiterhin sind 
Ausländer aus Nicht-EU-Mitgliedsländern 
häufiger betroffen als Ausländer aus EU-
Mitgliedsländern und Deutsche (Statisti-
sches Bundesamt 2008).

3
Soziale Risiken atypischer 
Beschäftigung

3.1 Prekarität – Eine Definition

Neben der bisher behandelten quantitati-
ven Entwicklung spielen in der politischen 
und der wissenschaftlichen Diskussion 
die qualitativen Aspekte eine besondere 
Rolle. Die Begriffe atypische und prekäre 
Beschäftigung werden häufig synonym ge-
braucht (für andere: Dörre 2006). Atypisch 
bedeutet jedoch nicht notwendigerweise 
auch prekär (Rodgers 1989).10 Und umge-
kehrt schützen NAV nicht automatisch vor 
Prekarität. Die Diskussion über Prekarität 
versucht, die Entwicklungen des Arbeits-
marktes in einen breiteren soziologischen 
Kontext einzuordnen und eine Brücke 
zur Forschung über soziale Ungleichheit 
zu schlagen. 

Zwei Ansätze lassen sich unterscheiden. 
Dörre (2006) und ähnlich Kraemer (2008) 
unterscheiden analytisch die beiden Hand-
lungsebenen des Beschäftigungsverhält
nisses und der Arbeits- und Berufstätig-
keit. Die erste Ebene umfasst die Form des 
Arbeitskontraktes, das Einkommen sowie 
arbeits- und tarifrechtliche Rahmen
bedingungen. Bei der zweiten Ebene geht 
es um „sinnhaft-subjektbezogene und 
sozialkommunikative Dimensionen der 
konkreten Arbeitstätigkeit“ (Kraemer 
2008, S. 80) wie Arbeitszufriedenheit, Ge- 
staltungsmöglichkeiten der zeitlichen 
und sachlichen Arbeitsinhalte. Andere 
Akzente setzen Dörre et al. (2010), die in 

Anlehnung an Bordieu und Castell den 
Prekaritätsbegriff vorrangig auf subjekti-
ve Bewertungen der Arbeitsbedingungen 
beziehen (ebenfalls Salengros et al.1989). 
Diese Dimension, die in diesem Ansatz 
den Kern des Prekaritätsbegriffs bildet, 
erweitern sie um die Kriterien Lohnhöhe 
und Beschäftigungsstabilität (Dörre et al. 
2010), ohne sie näher zu bestimmen und 
zu operationalisieren.11 Vage bleibt auch 
die subjektive Prekaritätsdimension, die 
sich vor allem auf die empfundene Si-
cherheit des Arbeitsverhältnisses bezieht. 
Welche Variablen zugrunde gelegt und wie 
sie zu einem Indikator zusammengefügt 
werden, ist nicht erkennbar. Soziale Kon-
textfaktoren (wie Familieneinkommen, 
Beschäftigungsfähigkeit) bleiben unbe-
rücksichtigt. 

Einen anderen, auf intersubjektiv 
nachvollziehbaren Kriterien beruhenden 
Ansatz schlägt Rodgers (1989) vor, der vier 
Dimensionen der Prekarität unterscheidet

–  Beschäftigungsstabilität, 
–  Kontrolle über die Arbeitsbedingungen, 
–  soziale Absicherung und Schutzrechte 
gegenüber Diskriminierung und unfairer 
Behandlung und 
–  Einkommen. 

In Anlehnung an diesen Vorschlag for-
mulieren und operationalisieren Keller/
Seifert (2007) folgende Kriterien zur Be-
schreibung und Bewertung von Prekarität:

  8	 Das Statistische Bundesamt beziffert für 2008 den 
Anteil atypischer Beschäftigung auf 22,2 %. Die-
ser geringere Wert kommt dadurch zustande, dass 
er nur Teilzeitbeschäftigte mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von weniger als 21 Stunden einbezieht 
(Wingerter 2009). 

  9	 Internationale Vergleiche sind schwierig – und 
daher selten, da die Abgrenzung der Formen un-
terschiedlich erfolgt.

10	 Eine freiwillig gewählte, unbefristete Teilzeit-
beschäftigung ist kurz- und mittelfristig nicht 
notwendigerweise prekär, wenn ein anderes 
Einkommen aus einem NAV die materielle Basis 
sichert; sie kann temporär die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern. Ein langfristiges 
Problem besteht in der eigenständigen sozialen 
Sicherung im Alter.

11	 Als prekär wird ein Erwerbsverhältnis definiert, 
„wenn es nicht dauerhaft oberhalb eines von der 
Gesellschaft definierten kulturellen Minimums 
existenzsichernd ist und deshalb bei den Möglich-
keiten zur Entfaltung in der Arbeitstätigkeit, den 
sozialen Netzwerken, den politischen Partizipati-
onschancen und der Fähigkeit zur Lebensplanung 
dauerhaft diskriminiert“ (Dörre et al. 2010, S. 33).
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–  ein die materielle Existenz sichern-
des Einkommen, welches, wie in der 
international-vergleichenden Forschung 
üblich, mindestens zwei Drittel des Me-
dianeinkommens beträgt. Von Bedeu-
tung ist weiterhin die Berücksichtigung 
des Haushaltskontextes bzw. die explizite 
Unterscheidung zwischen Individual- und 
Haushaltseinkommen, wobei vor allem 
gleichstellungspolitische Gründe für die 
zuerst genannte Variante sprechen;
–  Ausmaß der Integration in die Systeme 
der sozialen Sicherung, vor allem die Ren-
tenversicherung;12

–  Beschäftigungsstabilität, die sich auf 
kontinuierliche Erwerbstätigkeit, d.h. 
auf ein möglichst ununterbrochenes Be-
schäftigungsverhältnis, nicht auf Arbeits
platzsicherheit bezieht (employment secu-
rity versus job security);
–  Beschäftigungsfähigkeit (im Sinne von 
employability), operationalisiert vor allem 
durch den Zugang zu betrieblicher Weiter-
bildung und Gefährdungen der Gesundheit 
aufgrund belastender Arbeitsbedingungen.

Dieser Ansatz begreift Prekarität als mehr-
dimensionales Phänomen. Erste empiri-
sche Analysen tragen diesem Anspruch 
Rechnung und bewerten die Formen 
atypischer Beschäftigung anhand der ge-
nannten Kriterien (Brehmer/Seifert 2008). 
Die dynamische Perspektive kommt aber 
zu kurz, weil die entsprechenden Studi-
en als Momentaufnahmen eine, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vorfindbare Be-
schäftigungssituation beleuchten. Insofern 
können auf beiden Konzepten beruhende 
Analysen nur bedingt Aussagen treffen 
über den Verbleib in prekärer Beschäf-
tigung. Erforderlich wäre, die Chancen, 
einen als prekär eingestuften Status über-
winden zu können (Aufwärtsmobilität), in 

die Betrachtungen ebenso einzubeziehen 
wie Angaben zu Prekaritätsphasen im Er-
werbsverlauf.

3.2 Erhöhte Prekaritätsrisiken

Die mittlerweile zahlreichen empirischen 
Arbeiten zeigen,13 dass atypisch Beschäf-
tigte deutlich höheren Prekaritätsrisiken 
ausgesetzt sind als Arbeitnehmer in NAV, 
die aber ebenfalls nicht frei von solchen 
Risiken sind, allerdings auf weitaus gerin-
gerem Niveau. Der Prekaritätsgrad ist nicht 
nur zwischen den Formen atypischer Be-
schäftigung abgestuft, sondern auch zwi-
schen den Kriterien (Übersicht 1).
Beim Lohn sind atypische Beschäfti-
gungsformen ohne Ausnahme benachtei-
ligt (Giesecke/Groß 2007; Anger/Schmidt 
2008; Kvasnicka 2008; Wingerter 2009; 
Schäfer 2010). Am stärksten ausgeprägt 
ist die Lohndiskriminierung bei gering-
fügiger Beschäftigung und bei Leiharbeit 
(Brehmer/Seifert 2008; Wingerter 2009).

Ähnliche Unterschiede bestehen bei 
der Beschäftigungsstabilität. Besonders 
instabil im Vergleich zu NAV ist Leihar-
beit (Antoni/Jahn 2006; Kvasnicka/Wer-
watz 2006; Kvasnicka 2008; Bellmann/
Kühl 2008; Brenke 2008; Lehmer/Ziegler 
2010), abgeschwächt fällt der Unterschied 
zwischen NAV und befristeter Beschäf-
tigung aus (Boockmann/Hagen 2006; 
Brzinsky-Fay et al. 2007; Giesecke/Groß 
2007). Für Teilzeitarbeit stellen Brehmer/
Seifert (2008) dagegen eine gegenüber allen 
anderen Formen höhere Beschäftigungs-
stabilität fest.

Atypisch Beschäftigte sind auch beim 
Zugang zu betrieblich-beruflicher Wei-
terbildung gegenüber vergleichbaren Be-
schäftigten mit NAV benachteiligt (Baltes/
Hense 2006; Brehmer/Seifert 2008). Beson-

ders ausgeprägt ist die Diskriminierung 
bei geringfügiger Beschäftigung, abge-
schwächt bei befristeter (Reinowski/Sau-
ermann 2008) sowie bei Leiharbeit. 

Einen Schritt über diese Partialana-
lysen hinaus geht eine Untersuchung, die 
auf dem Konzept des DGB-Index „Gute 
Arbeit“ basiert und eine größere Zahl von 
Kriterien zu einem Indikator zusammen-
fasst (Seifert/Tangian 2009). Im Vergleich 
zu NAV schneidet befristete Beschäfti-
gung deutlich schlechter ab und Leihar-
beit erreicht nochmals geringere Werte. 
In diesen zusammengesetzten Indikator 
gehen vor allem arbeitsplatzbezogene Kri-
terien ein wie Grad der körperlichen An-
forderungen oder Arbeitsintensität. Auch 
bei diesem Kriterium, das Hinweise auf 
gesundheitliches Gefährdungspotenzial 
(Lenhardt et al. 2010) und dadurch verur-
sachte Risiken der Arbeits- und damit der 
Beschäftigungsfähigkeit liefert, werden 
Leiharbeit und befristete Beschäftigung 
schlechter bewertet als NAV. Die Chan-
cen, die Arbeitsfähigkeit langfristig zu 
sichern, sind bei diesen Formen doppelt 
reduziert, da gleichzeitig die Qualifizie-
rungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. 
Für diesen wachsenden Personenkreis 
stehen die Chancen, bis zum Erreichen 
der gesetzlichen Ruhestandsgrenze im 
Erwerbsleben verbleiben zu können, sehr 
schlecht. 

Diese skizzierten Prekaritätsrisiken 
können kumulieren. Das ist beispielsweise 
der Fall, wenn Beschäftigte ein geringeres 
Einkommen erhalten, instabil beschäftigt 
sind und nur über eingeschränkten Zugang 
zu betrieblicher Weiterbildung verfügen. 
Aufgrund geringer und zudem unsicherer 
Einkommen fällt es ihnen schwer, in Ei-
genregie durch berufliche Weiterbildung 
Qualifikationsdefizite auszugleichen und 
so Anschluss an sich ändernde Qualifika-
tionsanforderungen zu halten, also ihre 
Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Unter 

Übersicht 1: Risiken der Prekarität
Lohn Beschäftigungs-

stabilität
Weiterbildung Renten- 

versicherung
befristete Voll-
zeitbeschäftigung

↑ ↑ ↑ ↑

unbefristete Teilzeit ↑ ↓ ↑ ↑
befristete  
Teilzeit

↑ ↑ ↑ ↑

geringfügig, 
unbefristet

↑ – ↑ ↑

geringfügig, 
befristet

↑ ↑ ↑ ↑

Zeitarbeit/ 
Leiharbeit

↑ ↑ – ↑

↑ höheres Risiko als bei NAV
↓ geringeres Risiko als bei bei NAV

Quelle: Brehmer/Seifert 2008. 

12	 Wir diskutieren das Problem am Beispiel der 
Rentenversicherung. In der Krankenversicherung 
kann auf individueller Ebene Schutz atypisch Be-
schäftigter (aufgrund von Familienversicherung) 
gegeben sein; auf der kollektiven Ebene besteht 
das Problem der Erosion der Finanzierungsbasis, 
mit der Folge, dass weniger Beschäftigte mit NAV 
höhere Beiträge leisten müssen. Auch die häufig 
fehlenden Ansprüche an die Arbeitslosenversiche-
rung stellen für atypisch Beschäftigte (vor allem 
bei Befristungen und Leiharbeit) ein Problem dar.

13	 Vgl. besonders das Themenheft der Zeitschrift für 
Arbeitsmarktforschung „Atypische Beschäftigung 
und Niedrigeinkommen“ und die dort angegebe-
ne Literatur (ZAF 2008). 
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diesen Vorzeichen schwinden die Chan-
cen auf Aufwärtsmobilität. In welchem 
Maße Prekaritätsrisiken sich verstärken 
und Aufwärtsmobilität beeinträchtigen, 
ist bislang empirisch nicht geklärt. Eben-
so fehlt es an empirisch und theoretisch 
fundierten Erklärungen für die Mobili-
tätsbarrieren. 

3.3 Langfristige Konsequenzen

Erstaunlicherweise finden die langfristigen 
Konsequenzen atypischer Beschäftigung 
bislang kaum Beachtung. Deren Nachteile 
reichen über die Phase der Erwerbstätig
keit hinaus und bestimmen die Einkom-
men in der Ruhestandsphase. Insofern 
betreffen die Probleme des Arbeitsmark-
tes auch die sozialen Sicherungssysteme, 
vor allem die Rentenversicherung. Infol-
ge der niedrigeren Beiträge während der 
Erwerbstätigkeit (etwa während einer 
Teilzeittätigkeit oder als Minijobber) so-
wie eines größeren Beschäftigungsrisikos 
wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die 
erworbenen Ansprüche nicht subsistenz-
sichernd sind (Steffen 2010). Ergänzende 
Sozialleistungen (Grundsicherung im Al-
ter) werden notwendig, die aus dem all-
gemeinen Steueraufkommen finanziert 
werden müssen. Die Ausweitung atypi-
scher Beschäftigungsverhältnisse erhöht 
individuell das Risiko der Altersarmut, 
kollektiv erodiert die Beitragsbasis der 
Rentenversicherung, zudem ändert sich 
die Struktur öffentlicher Ausgaben. Wie 
wir gezeigt haben, sind Frauen bei sämt-
lichen Formen (mit Ausnahme der Leihar-
beit) überproportional betroffen. Deshalb 
tragen sie die größten Risiken zukünftiger 
Altersarmut.

Mit wachsenden Transferzahlungen 
steigt der Anteil konsumtiver Ausgaben 
an den öffentlichen Haushalten, bei ge-
gebenen Budgets schrumpfen die Mittel 
für investive Verwendungen. Diese Um-
schichtungen dämpfen die Wachstumsdy-
namik. Eine ähnliche Wirkung lässt auch 
der eingeschränkte Zugang atypisch Be-
schäftigter zu betrieblicher Weiterbildung 
erwarten. Für einen wachsenden Teil der 
Beschäftigten wird es schwieriger, Wissen 
und Fertigkeiten an veränderte, aktuelle 
Qualifikationsanforderungen anzupas-
sen. Sollten sich die beschriebenen Ver-
änderungen im Erwerbssystem fortsetzen, 
drohen gravierende Konsequenzen für die 
Innovationsfähigkeit einer alternden Ar-
beitsgesellschaft. 

3.4 Eingeschränkte Aufwärts­
mobilität

Die aufgezeigten Prekaritätsrisiken wären 
in ihren sozialen Wirkungen in dem Maße 
zu relativieren, wie atypische Beschäfti-
gung als Einstieg in den Arbeitsmarkt und 
als nur kurzzeitige Durchgangsstation zu 
NAV dienen würde, wie es der Gesetzge-
ber bei der Verabschiedung der Hartz-
Gesetze erwartete. Wie Verlaufsanalysen 
zeigen, findet Aufwärtsmobilität jedoch 
nur begrenzt statt. Übergänge aus atypi-
scher Beschäftigung in NAV gelingen bei 
Arbeitsplatzwechsel deutlich seltener als 
zwischen NAV. Von einer Brückenfunkti-
on kann nicht die Rede sein. 

Befristet Beschäftigte und Leihar-
beitnehmer münden nach Verlust ihres 
Arbeitsplatzes, wenn man den Verbleib 
in Arbeitslosigkeit zunächst außer Acht 
lässt, überproportional häufig wieder in 
vergleichbar unsichere Beschäftigungs-
formen ein (Gensicke et al. 2010; Lehmer/
Ziegler 2010; Tabelle 2 14). Vormals Teilzeit- 
und geringfügig Beschäftigte weisen den 
geringsten Anteil an Personen auf, die bei 
Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit ei-
nem NAV nachgehen. Dieser Befund hat 
wesentlich damit zu tun, dass die überwie-
gende Mehrheit nicht an einem Wechsel in 
ein NAV interessiert sein dürfte. Mit einem 
Anteil von 17 % kommt es bei ehemaligen 
Leiharbeitnehmern am häufigsten von al-
len vormals atypisch Beschäftigten zu ei-
nem Übergang in ein NAV, noch schlechter 
schneiden ehemals befristet Beschäftigte 
ab. Mit Abstand am häufigsten treten je-
doch Personen, die aus einem NAV kom-
men, wieder in ein NAV ein (41 %). 

Ähnlich unterscheiden sich die Risi-
ken, nach Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses arbeitslos zu sein. Während von 
den Beschäftigten mit NAV 37 % nicht den 
Wechsel in ein neues Arbeitsverhältnis 

schaffen, gelingt 50 % der Leiharbeitneh-
mer und 45 % der befristet Beschäftigten 
der Anschluss nicht. Dieser Befund ist 
deshalb erstaunlich, weil Leiharbeitneh-
mer erheblich seltener als Beschäftigte 
aus einem NAV Ansprüche auf Arbeits-
losengeld I geltend machen können und 
deshalb einem stärkeren sozialen Druck 
zur Aufnahme einer neuen Beschäftigung 
ausgesetzt sind (Gensicke et al. 2010). 

Diese empirischen Befunde liefern 
robuste Hinweise, dass eine beachtliche 
(relative) Pfadabhängigkeit in Bezug auf 
den Typ des Arbeitsverhältnisses besteht: 
So münden vormals atypisch Beschäftig-
te wiederum eher in atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse ein und Personen aus 
einem NAV eher wieder in ein NAV. 

Auch bei der Einkommensmobilität 
zeigen sich starke Beharrungstendenzen. 
In einem Zeitraum von vier Jahren ver-
bleiben fast zwei Drittel der Personen im 
unteren Einkommenssegment (Schäfer/
Schmidt 2009). Diese Quote ist in den letz-
ten Jahren sogar gestiegen. Auf dem dere-
gulierten Arbeitsmarkt fällt es schwerer, 
den Niedriglohnbereich zu verlassen und 
Anschluss an Aufwärtsmobilität zu finden. 
Offensichtlich bedeutet mehr Flexibilität 
nicht automatisch auch mehr Mobilität. 
Unklar bleibt, welche Faktoren mobili-
tätseinschränkend wirken.

Tabelle 2: Übergänge: aus Nichterwerbstätigkeit in Erwerbstätigkeit  
– in % –

Typ des alten  
Arbeitsverhältnisses

Typ des neuen Arbeitsverhältnisses
Leiharbeit befristet 400-Euro-

Job
Teilzeit bis 

35 Stunden
Normalarbeits

verhältnis
nicht 

erwerbstätig
Leiharbeit 12 16 3 2 17 50

befristet 4 27 6 4 15 45

400-Euro-Job 2 12 25 9 5 47

Teilzeit bis 35 Stunden 3 16 11 19 10 41

Normalarbeitsverhältnis 3 13 3 3 41 37
Insgesamt 4 19 7 5 23 42

Quelle: Gensicke et al. 2010. 

14	 Untersucht wurde, wie die Wechsel aus unter-
schiedlichen Beschäftigungsformen sowohl nach 
Kündigungen durch den Arbeitgeber als auch nach 
Eigenkündigungen in einem Zeitraum von zwei bis 
14 Monaten verlaufen.
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4
Vom Wissen zum  
Handeln: Vorschläge 
zur Re-Regulierung

Die aufgezeigten Prekaritätsrisiken blie-
ben in der kontroversen Auseinanderset-
zung lange Zeit unberücksichtigt, obwohl 
sie empirisch vielfach belegt und ihre Fol-
gen offensichtlich sind; in der aktuellen 
Diskussion mehren sich die Stimmen der 
Befürworter einer Umsteuerung (SVR 
2008; Waltermann 2010). Auf normati-
ver Ebene stellt sich die Frage nach dem 
politischen Umgang mit diesen Beschäf-
tigungsformen: Soll der Kurs der fortge-
schrittenen Deregulierung weitergeführt 
werden15 oder ist ein Umsteuern in Rich-
tung auf Re-Regulierung sinnvoll bzw. 
anzuraten? 

Wir vertreten die Position, dass die auf-
gezeigten sozialen Risiken (Einkommens
höhe, Beschäftigungsstabilität, Beschäfti-
gungsfähigkeit, Integration in die sozialen 
Sicherungssysteme) durch Schritte einer 
Re-Regulierung möglichst weitgehend 
eliminiert werden sollten. Es geht nicht 
um Verbot oder Abschaffung, wie früher 
häufig gefordert, sondern um eine andere 
rechtlich-institutionelle Gestaltung der 
Formen atypischer Beschäftigung, die not-
wendigerweise eine gewisse Umverteilung 
der bestehenden Risiken von mehr Flexi-
bilität bzw. verbesserter sozialer Sicherheit 
impliziert.16 

Unsere Vorschläge beziehen sich auf 
mehrere, nicht auf einzelne Formen.17

(1)  Das Problem der Niedriglöhne be-
trifft vor allem atypisch Beschäftigte, 
wenngleich sich auch Arbeitnehmer in 
NAV im Niedriglohnbereich befinden. 
Die Einführung eines generellen Min-
destlohnes in sämtlichen Branchen würde 
die bei allen Formen atypischer Beschäf-
tigung erheblichen Einkommensrisiken 
deutlich reduzieren. Die konkrete Form 
seiner Einführung (Gesetz versus Tarif-
verträge) ist in unserem Kontext zunächst 
nicht entscheidend; allerdings ist zu be-
rücksichtigen, dass ein flächendeckender, 
d.h. generell geltender Mindestlohn nur 
durch Gesetzgebung zu erreichen wäre. 
Tarifverträge führen, wie die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre zeigen, zu einem 
lückenhaften Flickenteppich heterogener 
Vereinbarungen; zudem sind atypische 

Beschäftigungsverhältnisse über ver-
schiedene Branchen verteilt. Vorschläge, 
die sich mehrheitlich um einen moderaten 
Stundenlohn zwischen 7,50 und 8,50 € be-
wegen und daher faktisch kaum die häufig 
befürchteten Beschäftigungsverluste zur 
Folge haben dürften, liegen seit Jahren vor. 
Im Übrigen ist Deutschland eines der we-
nigen EU-Mitgliedsländer ohne entspre-
chende Regelungen. Diese Tatsache kann 
die bereits bestehenden Probleme (vor 
allem bei Leiharbeit) verschärfen, wenn 
ab Mai 2011 die Freizügigkeitsregelungen 
der EU für Arbeitnehmer aus den MOE-
Staaten gelten, die 2004 der EU beigetre-
ten sind. Eine entsprechende Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
erweist sich als notwendig.18 

(2)  Das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ bei Normal- und atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen sollte nicht nur 
als Anspruch formuliert, sondern müss-
te in der Praxis tatsächlich durchgesetzt 
werden. Der Grundsatz des „equal pay“19 
für Stamm- und andere Arbeitnehmer des 
Entleihbetriebs sollte nicht erst nach ei-
ner gewissen Einarbeitungszeit, sondern 
von Beginn der Tätigkeit an gelten, da er 
sonst bei bestimmten Formen (besonders 
bei Leiharbeit aufgrund der häufig kurzen 
Einsatzzeiten) seine intendierte Wirkung 
weitgehend verfehlt. 

(3)  Atypische Beschäftigungsverhältnisse 
sind (mit der Ausnahme regulärer Teilzeit) 
weniger stabil als NAV. Die Einführung ei-
ner sog. Risikoprämie würde das (vor allem 
bei befristeter Beschäftigung) im Vergleich 
zum NAV erhöhte Risiko des Arbeitsplatz-
verlustes und des damit verbundenen Ein-
kommensverlustes zwar nicht eliminieren 
können, zumindest aber finanziell kom-
pensieren.20 Diese Prämie könnte durch-
gängig als Zuschlag zum regulären Entgelt 
oder als Pauschale bei Eintritt des Risikos 
gezahlt werden. Derartige Regelungen 
bestehen bereits in den Rechtsordnungen 
einiger EU-Mitgliedsländer (Frankreich, 
Portugal). 

(4)  Beschäftigungsstabilität ist perspek-
tivisch weiter gefasst als Arbeitsplatzsi-
cherheit (im Sinne von job security auf 
dem betriebsinternen Markt) und als 
ununterbrochene Beschäftigung zu ver-
stehen, einschließlich der Chancen auf 
Wieder- bzw. Neubeschäftigung bei Ver-
lust des Arbeitsplatzes. Voraussetzung ist 

die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit 
(im Sinne von employability auch auf dem 
externen Markt). Sie hängt vor allem in 
Zeiten raschen qualifikatorischen Wan-
dels und abnehmender Halbwertzeiten 
des erworbenen Wissens nicht nur von 
der beruflichen Erstausbildung, sondern 
wesentlich von der beruflichen Weiter-
bildung ab. Aufgrund der bei atypisch 
Beschäftigten eingeschränkten Zugangs-
möglichkeiten zu betrieblicher Weiterbil-
dung drohen mittel- und langfristig sich 
verschärfende Mismatch-Probleme sowie 
eine Innovationen und wirtschaftliches 
Wachstum behindernde Unterinvestiti-
on in Humankapital. In Anbetracht des 
befürchteten Fachkräftemangels ist die 
Einführung generalisierter, individueller 
Ansprüche oder deren Finanzierung aus 
einem Fonds auf gesetzlicher und/oder ta-
rifvertraglicher Basis zu empfehlen. 

(5) Angesichts der durch die Ausweitung 
atypischer Beschäftigung verursachten so-
zialen Probleme, die über die Erwerbsphase 
hinausreichen, dürfen Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik  nicht mehr wie bisher üb-
lich getrennt behandelt werden. Vielmehr 
sind die Systeme der sozialen Sicherung 
(Arbeitslosigkeit, Krankheit und vor allem 
Alter) aufeinander abzustimmen, um das 
mehrere Jahrzehnte als gelöst angesehene, 
künftig jedoch wieder auftretende Proble-
me der Altersarmut nicht zu verschärfen. 
Es betrifft vor allem Mini- und Midijob-
ber, aber auch regulär Teilzeitbeschäftig-
te. Re-Regulierung zielt darauf, das Risiko 
zu mindern, im Alter zusätzliche, aus dem 

15	 Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag 
eine „Erhöhung und Dynamisierung der Grenze 
sozialversicherungsfreier Beschäftigungsverhält-
nisse“ durchsetzen.

16	 Eine solche Balance versuchen die Konzepte von 
Flexicurity herzustellen (Keller/Seifert 2008).

17	 So sollte das Abgabenprivileg der Minijobs bei 
den Beiträgen zur Sozialversicherung, wie vom 
Sachverständigenrat seit Jahren gefordert (SVR 
2008, S. 421ff.) abgeschafft werden, sämtliche 
Beschäftigungsformen sollten hinsichtlich ihrer 
Sozialversicherungspflicht gleich behandelt wer-
den.

18	 Das Bundesarbeitsministerium plant einen ent-
sprechenden Vorstoß. Vgl. zu diesem Thema auch 
Siebenhüter in diesem Heft.

19	 In der Stahlindustrie besteht seit Herbst 2010 ein 
Flächentarifvertrag mit equal pay-Regelungen für 
Leiharbeitnehmer.

20	 Lohntheoretische Überlegungen rechtfertigen 
(bei perfektem Wettbewerb) Lohndifferentiale für 
Tätigkeiten mit unterschiedlichen Risiken (Cahuc/
Zylberberg 2001). 
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Steueraufkommen zu finanzierende Trans-
ferleistungen (Hartz IV) in Anspruch 
nehmen zu müssen. Empfohlen wird der 
Umbau der Rentenversicherung zu einem 
dreistufigen System, wie es in der Schweiz 
existiert, das aus einer nicht beitrags-, son-
dern steuerfinanzierten Mindestsicherung, 
einem wie bisher beitragsfinanzierten Teil 

sowie einer freiwilligen Zusatzversiche-
rung besteht. Das Implementationspro-
blem besteht darin, dass atypisch Beschäf-
tigte aufgrund ihrer niedrigen Einkommen 
einerseits kaum Beiträge zahlen bzw. An-
sprüche erwerben und andererseits keine 
freiwilligen Zusatzleistungen erbringen 
können. Daher wäre ein grundlegender 

Systemwechsel im Sinne der Einführung 
einer steuerfinanzierten, vom vorherigen 
Erwerbsstatus unabhängigen, lediglich den 
Bürgerstatus voraussetzenden Basis- bzw. 
Grundsicherung im Alter eine mögliche 
Konsequenz; zu deren Finanzierung wären 
nicht nur Arbeits-, sondern sämtliche Ein-
kommensformen heranzuziehen.
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